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AMTLICHE 
NACHRICHTENAmtlich

KEINE Sperrung der Brücke  
beim Bahnübergang Hauptstraße 
Die Sanierungsarbeiten der Brücke wurden auf unbestimmte Zeit 
verschoben.
Daher bleibt die Brücke frei passierbar.
 

 
Stadt Müllheim 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des gemein-
samen Gutachterausschusses „Markgräflerland-Breisgau“ bei 
der Stadt Müllheim und seiner Geschäftsstelle
(Gutachterausschussgebührensatzung) 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit den §§ 2, 11 und 12 des Kommunalabgabengeset-
zes jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Stadt Müllheim am 16.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

(1)  Die Stadt Müllheim erhebt Gebühren für die Erstattung von 
Gutachten durch den gemeinsamen Gutachterausschuss 
„Markgräflerland-Breisgau“ bei der Stadt Müllheim (im Folgen-
den Gemeinsamer Gutachterausschuss) gemäß § 192ff Bauge-
setzbuch (BauGB) und für Leistungen der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses nach Maßgabe dieser Satzung. 

(2)  Diese Satzung gilt nicht für Gutachten des Gemeinsamen Gut-
achterausschusses und Tätigkeiten der Geschäftsstelle, die einem 
Gericht oder einem Staatsanwalt zu Beweiszwecken erbracht wer-
den. In diesen Fällen bemisst sich die Entschädigung des Gemein-
samen Gutachterausschusses nach den Vorschriften des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). 

(3)  Die Stadt Müllheim kann Dritte beauftragen, die Gebühren 
nach dieser Satzung zu berechnen, Bescheide auszufertigen 
und zu versenden, die Gebühren entgegenzunehmen und ab-
zuführen, Nachweise darüber für die Stadt Müllheim zu führen 
sowie die erforderlichen Daten zu verarbeiten und die verarbei-
teten Daten der Stadt Müllheim mitzuteilen. 

 
§ 2 

Gebührenschuldner, Haftung 
(1)  Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens ver-

anlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird. 
(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
(3)  Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebühren-

schuld durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäfts-
stelle des Gemeinsamen Gutachterausschuss übernommen 
hat; dies gilt auch für denjenigen, der für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
§ 3 

Gebührenmaßstab 
(1)  Die Gebühren werden nach dem ermittelten Verkehrswert/

Wert des Grundstücks, des grundstücksgleichen oder sons-
tigen Rechts bzw. der baulichen oder sonstigen Anlagen er-
hoben. Maßgebend ist der Verkehrswert nach Abschluss der 
Wertermittlung. Für Grundstücke ohne Verkehrswert ist der 
ermittelte Wert für die Gebührenbemessung maßgebend. 

(2)  Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt die wirtschaftliche 
Einheit, nicht das Grundstück im Sinne der Grundbuchordnung 
(GO). Als Grundstücke gelten auch die grundstücksgleichen 
Rechte (Wohnungs-/Teileigentum, Erbbaurecht etc.). Grund-
stücke mit untergeordneten baulichen Anlagen (Gebäudewer-
te bis 2.500 €) werden als unbebaut behandelt. 

(3)  Für jeden ermittelten Verkehrswert eines Grundstücks wird die 
Gebühr - mit Ausnahmen der Absätze (4) bis (7) - gesondert be-
rechnet. 

(4)  Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, land- und/oder forst-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke nebeneinander und bil-
den diese eine wirtschaftliche Einheit, wird die Gebühr aus der 
Summe der Verkehrswerte dieser Grundstücke berechnet. 

(5)  Werden für ein Grundstück mehrere Einzelwerte festgelegt, so 
wird die Gebühr aus der Summe der Einzelwerte berechnet. 

(6)  Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen und/
oder Rechte, die sich auf ein Grundstück oder ein grundstücks-
gleiches Recht beziehen, zu bewerten, so ist die Gebühr aus 
der Summe der maßgeblichen Werte der einzelnen Gegen-
stände (Sachen und/oder Rechte) zu berechnen. Gleiches gilt, 
wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher 

Papiersammlung des DRK-Ortsvereins sowie 
der Bläserjugend am Samstag, 30. Oktober 

Wegsperrung
Ab dem 4. November ist der Grenzweg im Bereich Kreuzweg 
(Gemarkung Eichstetten am Kaiserstuhl) und Truttental (Ge-
meinde Bötzingen) aufgrund einer Sanierung des Wegs mit 
Rasengittersteinen für voraussichtlich sechs Wochen gesperrt. 



 Freitag, den 29. Oktober 2021 Seite 2

Grundstückseigenschaften zu ermitteln sind. Wertermittlun-
gen mehrerer Eigentumswohnungen auf einem Grundstück 
oder gleichartiger unbebauter Grundstücke gelten hier als eine 
Wertermittlung, sofern alle Objekte in einem Verkehrswertgut-
achten zu einem Stichtag bewertet werden. 

(7)  Sind Wertermittlungen für Sachen und/oder Rechte zu un-
terschiedlichen Stichtagen durchzuführen, so wird für jeden 
Stichtag eine Gebühr berechnet. Für den höchsten Verkehrs-
wert nach Absatz 1 wird die volle Gebühr erhoben. Für alle 
anderen Verkehrswerte wird der halbe Wert nach Absatz 1 zu 
Grunde gelegt. 

(8)  Wird der Wert eines (ideellen) Miteigentumsanteils ermittelt, 
der nicht mit Sondereigentum nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz (WEG) verbunden ist, so wird die Gebühr aus dem 
Wert des gesamten Grundstücks berechnet. 

(9)  Bei Gutachten über die Ermittlung sanierungsbedingter Bo-
denwerterhöhungen (§ 154 Abs. (2) BauGB) wird die Gebühr 
aus dem ermittelten Neuordnungswert des gesamten Grund-
stücks berechnet. 

(10)  Bei Wertermittlungen für Baulandumlegungsverfahren auf An-
trag der Umlegungsstelle bildet der Wert der Verteilungsmasse 
die Bemessungsgrundlage für die Gebührenfestsetzung. 

(11)  Für die Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 
Satz 7 BauGB) werden Gebühren analog zum JVEG erhoben. 

(12)  Veranlasst der Antragsteller den Gemeinsamen Gutachteraus-
schuss oder dessen Geschäftsstelle nach Abschluss der Werter-
mittlung zu einer Erörterung von seinen Gegenvorstellungen 
ohne Auswirkungen auf die Wertaussage des Gutachtens, wer-
den hierfür Gebühren analog dem JVEG erhoben. 

(13)  Für die Teilnahme an Ortsterminen wird Fahrtkostenersatz ana-
log dem JVEG erhoben. 

(14)  Soweit die Leistungen nach dieser Satzung umsatzsteuerpflich-
tig sind, wird zu der Gebühr die Umsatzsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe hinzugerechnet. 

 
§ 4 

Ermäßigte Gebühr 
(1)  Ist dasselbe Grundstück, dasselbe Recht bzw. dieselbe Anlage 

innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten, ohne dass sich 
die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse geändert haben, 
so ermäßigt sich die Gebühr um 30%. 

(2)  Für Umrechnungen und Wertfortschreibungen ohne erneute 
Bewertung durch den Gutachterausschuss beträgt die Gebühr 
30% der nach dem fortgeschriebenen oder umgerechneten 
Wert zu erhebenden vollen Gebühr nach § 6 Abs. (2). 

 
§ 5 

Erhöhte Gebühr 
(1)  Bei außergewöhnlich großem Aufwand (z.B. bei gesonderter 

Berücksichtigung von Entschädigungsgesichtspunkten, zu-
sätzlicher schriftlicher Begründung auf Verlangen des Antrag-
stellers nach § 6 Abs. (3) Gutachterausschussverordnung, Bau-
aufmessungen mit erheblichem Zeitaufwand) erhöht sich die 
Gebühr nach § 6 Abs. (2) um 10% bis 50%. 

(2)  Wird vom Antragsteller ein zusätzliches Wertermittlungsver-
fahren verlangt (zusätzliche Ermittlung des Sach-, Ertrags- oder 
Vergleichswertes) - soweit dies möglich ist -, so wird hierfür zu-
sätzlich 30% der Gebühr verlangt. 

(3)  Für zusätzlichen Aufwand (wie z. B. zusätzliche Besprechungen 
auf Veranlassung des Antragstellers, zusätzliche Ausarbeitung 
auf Verlangen des Antragstellers, zusätzlicher Ortstermin) wer-
den Gebühren analog dem JVEG erhoben. 

§ 6 
Gebührenhöhe 

(1)  Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die 
Gebühr bei einem Wert 

 bis 25.000 € 396 € 
 bis 100.000 € 396 € 
 zzgl. 0,4% aus dem Betrag über 25.000 € 
 bis 250.000 €  990 € 
 zzgl. 0,25% aus dem Betrag über 100.000 € 
 bis 500.000 € 1.732 € 
 zzgl. 0,13 % aus dem Betrag über 250.000 € 

 bis 5 Mio. € 2.376 € 
 zzgl. 0,06 % aus dem Betrag über 500.000 € 
 über 5 Mio. € 7.732 € 
 zzgl. 0,04 % aus dem Betrag über 5 Mio. €. 
(2)  Für die Erstattung von Gutachten nach § 5 Abs. 2 des Bundesklein-

gartengesetzes (BKleingG), ortsübliche Pacht, werden Gebühren 
analog zum JVEG erhoben, mindestens jedoch 250 €. 

(3)  Für Auskünfte zum Bodenrichtwert bzw. Bodenwert (§ 196 Abs. 
3 BauGB) beträgt die Gebühr 11,10 € pro Wert. 

(4)  Für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung (§ 195 Abs. 3 BauGB 
und § 13 der Gutachterausschussverordnung) beträgt die Ge-
bühr 14,80 € pro Wert. 

(6)  In der Gebühr sind bei der Erstattung von Gutachten durch den 
Gemeinsamen Gutachterausschuss zwei Ausfertigungen des 
Gutachtens enthalten. Ist der Antragsteller nicht Eigentümer, 
so erhalten Antragsteller und Eigentümer je eine Ausfertigung. 
Für jede weitere Ausfertigung bzw. jeden weiteren Auszug wird 
0,50 € pro Seite DIN A 4 berechnet. 

(7)  Die Kosten der Übersendung werden -außer bei Gutachten- zu-
sätzlich mit 3,00 € in Rechnung gestellt. 

 
§ 7 

Änderung, Rücknahme, Ablehnung eines Antrags 
(1)  Ändert der Antragsteller während der Bearbeitung des Gut-

achtens den Gutachtenauftrag (z.B. Änderung des Wertermitt-
lungsstichtages, Änderung des Wertermittlungsgegenstan-
des), so wird der hierdurch veranlasste Mehraufwand nach 
Stunden analog dem JVEG zusätzlich zur Gebühr abgerechnet. 

(2)  Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenom-
men, bevor der Gutachterausschuss einen Beschluss über den 
Wert des Gegenstandes gefasst hat, so wird eine Gebühr nach 
dem Bearbeitungsstand von bis zu 90 % der vollen Gebühr er-
hoben. Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss zurückgenom-
men, so entsteht die volle Gebühr. 

(3)  Wird ein Antrag auf Erstattung eines Gutachtens durch den Ge-
meinsamen Gutachterausschuss abgelehnt, so wird die Gebühr 
nach dem insoweit entstandenen Bearbeitungsaufwand erhoben. 

 
§ 8 

Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen 
(1)  Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sach-

verständige bei der Wertermittlung zugezogen (z.B. Sachver-
ständige für Altlasten o.ä.), so hat der Gebührenschuldner die 
hierdurch entstehenden Auslagen neben den Gebühren nach 
dieser Satzung zu entrichten. 

(2)  Entstandene Auslagen (z.B. Auszüge aus dem Liegenschafts-
kataster, Grundbuchauszüge, o.ä.) sind neben der Gebühr zu 
erstatten. 

(3)  Soweit die sonstigen Auslagen das übliche Maß übersteigen, 
sind sie neben der Gebühr zu ersetzen. 

(4)  Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren gel-
tenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

 
§ 9 

Gebühren für sonstige Leistungen des Gemeinsamen  
Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle 

(1)  Für sonstige Leistungen, soweit sie nicht in dieser Satzung aus-
drücklich aufgeführt sind, werden Gebühren nach Zeitaufwand 
erhoben. Bei der Stadt Müllheim beträgt eine Zeiteinheit (ZE) 
15 Minuten. 

(2)  Für Beratungsleistungen des Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses und/oder seiner Geschäftsstelle wird eine Gebühr von 
15,30 €/Zeiteinheit erhoben. 

(3)  Die allgemeine Verwaltungsgebühr für die Tätigkeit des Ge-
meinsamen Gutachterausschusses und/oder seiner Geschäfts-
stelle beträgt 11,90 €/Zeiteinheit. 

 
§ 10 

Entstehung und Fälligkeit 
(1)  Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung 

durch den Beschluss des Gemeinsamen Gutachterausschusses. 
Bei Zurücknahme des Antrags nach § 7 entsteht die Gebühr mit 
dem Eingang der Rücknahmeerklärung bei der Geschäftsstelle 
des Gemeinsamen Gutachterausschusses. Bei Ablehnung eines 
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Antrags nach § 7 entsteht die Gebühr mit der entsprechenden 
Entscheidung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. 

(2)  Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides an den Gebührenschuldner fällig. 

 
§ 11 

Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 
(1)  Die Erstattung eines Gutachtens kann davon abhängig ge-

macht werden, dass die Gebühr ganz oder teilweise vorausge-
zahlt oder für sie Sicherheit geleistet wird. 

(2)  Von der Anforderung einer Vorauszahlung oder der Anordnung 
einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn dadurch eine für 
den Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung entstehen 
würde oder dies aus sonstigen Gründen unbillig wäre. 

 
§ 12 

Übergangsbestimmungen 
(1)  Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 

der abgebenden Städte/Gemeinden oder ihrer Zusammen-
schlüsse (z.B. Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Ba-
denweiler) beantragten und noch nicht fertig gestellten 
Verkehrswertgutachten gehen auf den Gemeinsamen Gutach-
terausschuss über. 

(2)  Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung für den 
Gemeinsamen Gutachterausschuss bei den zuvor zuständigen 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse der abgebenden 
Städte/Gemeinden oder ihrer Zusammenschlüsse (z.B. Gemein-
deverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler) beantragt und 
noch nicht fertiggestellt wurden, entstehen Gebühren auf der 
Grundlage dieser Gutachterausschussgebührensatzung des 
gemeinsamen Gutachterausschusses „Markgräfler-Breisgau“ 
bei der Stadt Müllheim 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am 1.1.2021 in Kraft. 
 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Müllheim geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Müllheim, den 16.12.2020 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 

Verfahrensvermerke:  

Satzung (S)
Änderung (Ä)

Öffentliche 
Bekanntmachung 
durch 
Bereitstellung im 
Internet unter 
www.muellheim.de

Anzeige an 
Landratsamt

Vorstehende 
Fassung

vom am am gilt ab

(S) 16.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 01.01.2021

 

INFORMATION 
FÜR DEN BÜRGER

 

Kurzbericht aus der öffentlichen Sitzung des 
Eichstetter Gemeinderates vom 21.10.2021 
1. Verpflichtung von Herrn Bürgermeister Michael Bruder für 

die dritte Amtszeit
Bürgermeisterstellvertreter Sven Meier eröffnet die Sitzung und 
nimmt die Verpflichtung von Herrn Bürgermeister Michael Bruder 
nach seiner Wiederwahl am 11.07.2021 für seine dritte Amtszeit vor. 
 
Bürgermeister Bruder be-
dankt sich für das ihm entge-
gen gebrachte Vertrauen. Als 
große Themen für seine an-
stehende Amtszeit nennt er 
die immer noch bestehende 
Corona-Pandemie, den Neu-
bau des Umspannwerkes und 
Neustrukturierung der Trassen, 
die ELR-Maßnahme Bötzin-
ger Straße, Digitalisierung der 
Schule, Glasfaserverkabelung 
durch die deutsche Telekom 
und die anstehende Verka-
belung der Stromleitungen 
durch die EnBW. 
 
Herr Bürgermeister Bruder 
übernimmt danach wieder die 
Leitung der Sitzung. 
 

2. Adolf-Gänshirt-Schule: Entwicklung und Möglichkeit zum 
Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung; Frau Gnadt, Frau 
Kukuk

In Eichstetten besteht ein kommunales Betreuungsangebot der OGB 
bei dem die Schule als Bindeglied fungiert. Seit ihrer Einführung 
2008 hat sie sich stark verändert. Derzeit nehmen 56 Kinder der 135 
Schüler ein Betreuungsangebot in Anspruch. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Gruppen aufgeteilt 
werden. Zwei Gruppen werden in den Räumen der OGB betreut, 
eine weitere im Juce und die vierte im Musikraum der Schule. Zum 
Teil entstehen hierdurch aber immer wieder Reibungspunkte durch 
die unterschiedliche Nutzung der Räume. Es hat sich aber gezeigt, 
dass die Betreuung in kleineren Gruppen ein Vorteil ist, der auch in 
Zukunft beibehalten werden sollte. Ab 2026 besteht ein Ganztags-
betreuungsanspruch für die Klassen eins und zwei sowie ab 2029 für 
alle anderen Klassen. Es müssen deshalb räumliche Entwicklungs-
möglichkeiten geschaffen werden. Hierbei wurden schon die ver-
schiedensten Möglichkeiten angedacht: ein Anbau an die OGB-Räu-
me, Container, ein Neubau neben der Schule oder die Umnutzung 
von vorhandenen Räumen im Schulkomplex. 

PRIMO-KLEINANZEIGEN

KLEIN ABER OHO
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

Umstellung auf Winterzeit 
An diesem Wochenende (30./31.10.), wird 
die Uhrzeit in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag auf Winterzeit umgestellt, d. h. die 
Uhr wird von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurück-
gestellt. 
 
Beachten Sie bitte auch die dadurch geänderten Öffnungszei-
ten des Recyclinghofes: 
Mittwochs von 18.30 - 20.30 Uhr 
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Ein Arbeitskreis hat sich nun mit der Idee der Umnutzung der 
Schulküche und des Physikraumes beschäftigt. Hierbei könnte die 
Schulküche zum Betreuungsraum für die OGB und der Physikraum 
in eine Schulküche als Multifunktionsraum zum Kochen und Expe-
rimentieren umgebaut werden. Auch der Metall-Werkraum und der 
Grünstreifen vor der Schulküche konnten in die Planungen mitein-
bezogen werden. 

Der Gemeinderat hat unterschiedliche Meinungen über die vorge-
stellte Umnutzung der Räume. Zur besseren Beurteilung der Vor- 
und Nachteile soll eine fachliche Begleitung durch ein Architekten-
büro erfolgen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat berät und beschließt über das weitere Vorgehen. 
Sollten die Umbaumaßnahmen befürwortet werden, schlägt die 
Verwaltung vor, zur weiteren Planung und rechtlichen Absicherung 
ein Architekturbüro hinzuzuziehen. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 
 
3. Antrag auf bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung 

einer Aufschüttung auf FlSt. 9619 im Gewann Radmatten  
Für eine Aufschüttung auf FlSt. 9619 im Gewann Radmatten wurde 
auf Aufforderung des Landratsamtes nachträglich ein Antrag auf 
bau- und naturschutzrechtlicher Genehmigung gestellt. Die Maß-
nahme ist bereits abgeschlossen. 
 
Karl Meier stellt den Antrag auf Vertagung, da er für seine Entschei-
dung zuerst gerne Ergebnisse einer Boden-Beprobung hätte. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat gibt den Antrag an das Landratsamt zurück, mit 
der Bitte Bodenproben durchführen zu lassen. 
Der Gemeinderat stimmt mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zu. 
 
4. Bauantrag: Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer zu-

sätzlicher Wohnung, Anbau eines Treppenaufgang, Anbau 
von Esszimmer und Balkon, Dillstr. 18, Flst.Nr. 407 + 408  

Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 
 
5. Bauantrag: Einbau einer Dachgaube, Wiesenhofstr. 4, Flst.

Nr. 510
Der Antragssteller wurde nach Errichten einer Dachgaube vom 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald aufgefordert einen Bauan-
trag einzureichen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu. 
 
6. Bekanntgaben und Anfragen  
Bekanntgaben der Verwaltung 
- Am Sonntag 17. Oktober 2021 fand von 15:00 bis 17:00 Uhr ein 

„Tag der offenen Tür“ im Neubau „Sozialen Wohnen“ statt. Das An-
gebot wurde von zahlreichen Interessierten in Anspruch genom-
men. 

- Die neue Homepage der Gemeinde ist seit 13.10.2021 online. 
- Die Gemeinde musste einen neuen Stromvertrag abschließen. 

Aufgrund der kurzen Bindungsfristen der Angebote von einer 
Stunde war eine Beschlussfassung im Gemeinderat nicht möglich. 
Bei der Entscheidung wurde die Verwaltung von Karl Meier und 
den Bürgermeisterstellvertretern unterstützt. Der Vertrag wurde 
mit der EnBW als günstigsten Bieter abgeschlossen. 

 
Anfragen aus dem Gemeinderat: 
Gehwegbehinderung durch die Veranstaltung eines Weingutes. 
 
7. Fragen der Einwohner/innen  
Aus dem Kreis der Sitzungsbesucher wurden folgende Themen an-
gesprochen: 
- Fließenarbeiten im Neubau „Soziales Wohnen“ 
- Vorgestellter Antrag auf bau- und naturschutzrechtliche Geneh-

migung einer Aufschüttung 

 

 
zum Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren recht herzlich 
3.11. Frau Martha Meier, Bötzinger Straße 85 Jahre 
 
Auch den Altersjubilaren, die namentlich nicht ge-
nannt werden wollen, gratulieren wir recht herzlich 
zu ihrem Geburtstag und wünschen alles erdenklich 
Gute, vor allem jedoch Gesundheit. 
 
 

VOLKSBILDUNGSWERK 
BÖTZINGEN

Freie Plätze für Veranstaltungen  
nach den Ferien: 
•	 Fit für die Bewerbungsunterlagen, Mi 10.11.21, 18.00-20.00 Uhr 
•	 Clever versichern für junge Menschen, Mi 10.11.21, 18.30-21.30 Uhr 
•	 Feine Häppchen und leckere Snacks, Fr 12.11.21, 18.00-22.00 Uhr 
•	 Wachs im Prozess, So 14.11.21, 09.30-12.30 Uhr 
•	 Gut vorbereitet ins Vorstellungsgespräch, Mi 17.11.21, 18.00-

20.00 Uhr 
•	 Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Mi 17.11.21, 

19.00-20.30 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde diese Ver-
anstaltung in die Festhalle verlegt! 

•	 Vegan Basics, ab Do 18.11.21 (3x), 16.00-18.00 Uhr 
•	 Räuchern mit Kräutern und Harzen, Fr 19.11.21, 19.00-21.30 Uhr 
•	 Näh Workshop, Fr 19.11.21 17.00-22.00 Uhr und Sa 20.11.21 

10.00-18.00 Uhr 
 
Für Kinder und Jugendliche: 
•	 Weihnachtliche Kerzen gestalten, Mo 15.11.21, 15.00-16.30 Uhr 
 
Weitere Informationen sowie weitere Kurse finden Sie unter 
www.vbwboetzingen.de
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 07663-931020 

Planen Sie, Ihr Haus oder  
Grundstück zu verkaufen? 
Sie überlegen, Ihr Grundstück oder Haus  in Eichstetten am Kai-
serstuhl zu verkaufen? 
Die Gemeinde ist für ihre weitere Entwicklung und zur Wohn-
raumschaffung für Familien am Kauf von Gebäuden und Grund-
stücken interessiert. 
Herr Porsche nimmt gerne unter Tel. 9323-18 oder per Mail 
Porsche@eichstetten.de Ihre Angebote entgegen. 

Kursleiter/in gesucht 
Haben Sie Lust Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nebenberuflich 
weiterzugeben?
Wenn Sie Ideen und Konzepte für neue Kurse oder Projekte ha-
ben und Ihnen der Umgang mit Menschen Freude bereitet, sind 
Sie bei uns richtig. 
Als kommunale Einrichtung der Erwachsenenbildung sind wir 
daran interessiert, ein breites Bildungsangebot für unsere Be-
völkerung anzubieten und suchen aktuell Dozent*innen für die 
Fachbereiche:
•	 Politik, Gesellschaft, Umwelt
•	 Kreativkurse
•	 Gesundheitsprävention
•	 Einführung von älteren Menschen in neue Medien

Werden Sie Teil des VBWs: 07663-931020 
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KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Wochenspruch: Einen andern Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
(1. Kor. 3,11). 
 
Pfarrerin Ulrike Schneider-Harpprecht erreichen Sie unter 
07663 / 7669742 oder 0152 0165 5343, per Mail: 
ulrike.schneider-harpprecht@kbz.ekiba.de. 

Evangelisches Pfarramt 
Pfarrbüro – Beate Weiler: 
Tel. 07663/1251 
Fax 07663/942110 
E-Mail: Eichstetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-eichstetten.de 
Facebook: Evangelische Kirchengemeinde Eichstetten 
Bürozeiten: Mittwoch und Donnerstag 9 bis 12 Uhr 
 
Die Kirche ist tagsüber offen. 
 
Am 31. Oktober ist Reformationstag, der Geburtstag der evange-
lischen Kirche. Der Gottesdienst ist um 18.00 Uhr (Ende der Som-
merzeit). So können die Mitglieder des Kirchenchores an diesem 
wichtigen evangelischen Feiertag in die Kirche gehen und für uns 
singen, nachdem sie von ihrem Übungswochenende wieder zurück 
sind. 

 
Regeln unter Corona gelten nach wie vor: 
•	 Bitte geben Sie weiterhin beim Eingang Name und Telefonnum-

mer an! 
•	 Tragen Sie in der Kirche Maske! 
•	 Sitzen Sie gerne zusammen mit Ihrer Familie oder achten Sie auf 

Abstand! 
 
Im Vorraum der Kirche liegt außerdem der Text eines Hausgottes-
dienstes aus. Wie der Name sagt, ist es eine Vorlage für Ihren Gottes-
dienst am Küchentisch oder sonst einem Ort zuhause. Sie finden den 
Text auch zum Herunterladen auf der Homepage des Kirchenbezir-
kes Emmendingen (www.kirchenbezirk-em.de). 
 

Kirchen Schließdienst  
Unsere Kirche ist tagsüber offen. Allerdings muss dies auch organi-
siert sein. Für morgens und abends suchen wir freiwillige Helfer, die 
einen Dienst übernehmen würden. 
Der Dienst dauert immer für eine Woche, dann wird gewechselt. Bei 
Interesse bitte im Pfarramt melden. 
 

 
Der Kirchenbezirk Emmendingen hat anlässlich des 200. Geburts-
tages unserer badischen Landeskirche einen Film produziert. Er 
verbindet alemannische Gedichte und Kurzgeschichten des ers-
ten Prälaten unserer Kirche, Johann Peter Hebel, mit wundervollen 
Landschaftsaufnahmen aus dem Bezirk und schöner Musik. Premie-
re ist am Sonntag dem 31. Oktober um 11.00 Uhr in der Stadtkirche 
in Emmendingen (3G-Regel). 
 
 

 
 
Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/42530-41
info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Kath. Pfarramt, Hauptstraße 74, 79268 Bötzingen 
Telefon 07665/42530-41 
E-Mail: pfarrbuero.boetzingen@kath-MarGot.de 
Homepage: www.kath-MarGot.de 
 
Kontaktstelle Bötzingen: 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
Die Kontaktstellen sind geschlossen. Sie können Frau Reich per Mail 
oder Telefon erreichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Gottesdienste 
Samstag, 30.10. 
18:30  Eucharistiefeier (Gottenheim) 
 
Sonntag, 31.10. 
09:00  Eucharistiefeier mit Taufe von Max Köroglu (Eichstetten) 
10:30  Eucharistiefeier (Holzhausen) 
10:30  Eucharistiefeier (Hugstetten) 
--:--  Taufe von Marlon Kraft (Holzhausen) 
 
Montag, 01.11. 
09:00  Eucharistiefeier anschl. Gräberbesuch auf dem Friedhof 
 (Holzhausen) 
10:30  Eucharistiefeier anschl. Gräberbesuch auf dem Friedhof 
 (Gottenheim) 
10:30  Eucharistiefeier anschl. Gräberbesuch (Umkirch) 
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14:00  Gräberbesuch auf dem Friedhof (Bötzingen) 
14:00  Gräberbesuch auf dem Friedhof (Hugstetten) 
14:00  Gräberbesuch auf dem Friedhof (Neuershausen) 
15:30  Gräberbesuch auf dem Friedhof (Buchheim) 
15:30  Gräberbesuch auf dem Friedhof (Eichstetten) 
 
Dienstag, 02.11. 
18:30  Eucharistiefeier an Allerseelen Wir beten für die Verstorbe-

nen des vergangenen Jahres aus Bötzingen und Eichstetten 
(Bötzingen) 

19:00  Eucharistiefeier an Allerseelen Wir beten für die Verstorbe-
nen des vergangenen Jahres aus Holzhausen (Holzhausen) 

 
Mittwoch, 03.11. 
09:00  Eucharistiefeier (Gottenheim, Gemeindehaus) 
19:00  Eucharistiefeier zu Allerseelen Wir beten für die Verstorbe-

nen des vergangenen Jahres aus Hugstetten und Buchheim 
(Hugstetten) 

 
Donnerstag, 04.11. 
19:00  Eucharistiefeier (Buchheim) 
 
Freitag, 05.11. 
19:00  Eucharistiefeier zu Allerseelen Wir beten für die Verstorbe-

nen des vergangenen Jahres aus Gottenheim (Gottenheim) 
19:00  Eucharistiefeier zu Allerseelen Wir beten für die Verstorbe-

nen des vergangenen Jahres aus Umkirch (Umkirch) 
 
Samstag, 06.11. 
18:30 Eucharistiefeier (Neuershausen) 
 
Sonntag, 07.11. 
09:00  Eucharistiefeier (Buchheim) 
10:30  Eucharistiefeier (Bötzingen) 
10:30  Eucharistiefeier Familiengottesdienst (Hugstetten) 
--:--  Taufe von Felix Konstanzer (Bötzingen) 
--:--  Taufe Emely Schilling (Neuershausen) 
17:00  Rosenkranzandacht gestaltet von der KFD (Holzhausen) 
 
BITTE BEACHTEN SIE 
Anmeldungen zur Vorabendmesse und zu Sonntagsmessen jeweils 
Montag – Freitag vor dem Wochenende, 
ausschließlich unter der Telefonnummer 425300 
[Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen, wählen Sie bitte unsere 
Telefonnummer mit Vorwahl: 07665 425300] 
Zu den Gottesdienstfeiern, die keine Uhrzeit aufweisen (---), kann 
man sich aufgrund von begrenzter Teilnehmeranzahl nicht anmel-
den! 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE 

WERKTAGSGOTTESDIENST AM DIENSTAG IN BÖTZINGEN 
Eine Anmeldung zum Werktags Gottesdienst ist notwendig. Anmel-
dungen nimmt Frau Mürtz, Tel. 07663/2482, gerne entgegen. 
 
Bibel teilen - Am Anfang war das Wort... 
- Glauben teilen – Leben Teilen 
(In ökumenischer Geschwisterlichkeit) 
Das -Bibel teilen- wurde in Südafrika für christliche Gemeinschaften 
entwickelt, um das Wort Gottes in das Leben hereinzuholen. Im ge-
meinsamen Hören auf und Sprechen über Gottes Wort entwickelt 
sich das Bewusstsein, selbst Kirche zu sein und am je eigenen Platz 
– mitten in der Welt – Zeuge für Gottes Liebe zu sein. Wir laden 
Sie herzlich ein, mit anderen zusammen in der Bibel zu lesen und die 
Schriftstelle zu betrachten. 
 Schenken Sie sich die Zeit, und begeben wir uns auf die Spurensu-
che nach dem Wort Gottes. 
Auf unserem gemeinsamen Weg, dürfen wir die Fragen stellen: 
-Was steht in der Schrift- oder -Was lese ich dort-? 
Lassen wir uns ein auf das -Lebendige Wort Gottes-. 
Geben wir dem -Lebendigen Wort- eine Chance, in unser Herz zu fal-
len und laden wir uns ein, darüber ins Gespräch zu kommen. 
Geben wir dem -Lebendigen Wort- Raum in unserem Leben. 

Herzliche Einladung 
Datum: Mittwoch 10.11.2021 
Uhrzeit: 20:00 Uhr/Bitte Bibel 
mitbringen 
Ort: Eichstetten/Pfarrsaal 
St. Jakobus 
 
„Die wahre Lebensweisheit besteht darin im Alltäglichen das Wun-
derbare zu sehen.“(Pearl S.Buck) 
 Klemens Rodemann 
 

Lebensmittelspenden für Menschen in Not 
Wie in den vergangenen Jahren auch, ladet der Caritasausschuss der 
Kirchengemeinde March-Gottenheim in der Zeit von St. Martin, den 
11. 11. bis Sonntag 12.12.2021 wieder zur Mithilfe ein, dass Familien 
und Einzelpersonen in Notlagen das Weihnachtsfest gebührend fei-
ern können. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns wieder unter-
stützen können. 
Dazu sammeln wir im oben genannten Zeitraum haltbare Lebens-
mittel (Nudeln, Reis, Salz, Zucker, Mehl, Öl, Essig, Kaffee, Tee, Säfte, 
Konserven usw.) und Hygieneartikel (Seifen, Zahncreme, Duschgel, 
Shampoon, etc.) 
Auch freuen wir uns über Lebensmittelspenden, die Kinder gerne es-
sen, wie z. B. Kaba Nutella, Müsli, Schokolade, Kekse Gummibärchen 
etc. 
Bitte keine selbstgemachten Lebensmittel und keine alkoholischen 
Getränke. 
Bitte beachten Sie, dass das Haltbarkeitsdatum entsprechend lange 
ist, da die gespendeten Lebensmittel an Weihnachten erst verteilt 
werden! 
Die Sachspenden können in all unseren Kirchen abgegeben werden. 
Dazu stehen Körbe in den Kirchen bereit, in die Sie die Spenden hin-
einlegen können. Dies ist zu den Gottesdiensten möglich. Auch tags-
über sind unsere Kirchen (in der Regel) geöffnet. 
Auch die evangelischen Kirchengemeinden March und Umkirch be-
teiligen sich an der Lebensmittelspendenaktion. In March können 
die Lebensmittel im evangelischen Gemeindezentrum in Buchheim 
abgegeben werden. In Umkirch steht auch ein Sammelkorb in der 
evangelischen Kirche. 
In Eichstetten können die Lebensmittelspenden bei Frau Ingrid Hoff, 
Schubertstr. 18 nach telefonischer Rücksprache (07663 3922) abge-
geben werden. 
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, Ihre Spende in die Kirche zu brin-
gen, holen die Mitglieder des Caritasausschusses der einzelnen Orte 
auch gerne Ihre Lebensmittelspende nach telefonischer Rückspra-
che bei Ihnen ab. 
Schon im Voraus ganz herzlichen Dank für Ihre Natural-Spenden. 
Wenn Sie Fragen zur Spendenaktion haben, können Sie sich jeder-
zeit an die einzelnen Mitglieder des Caritasausschusses in den Pfarr-
gemeinden wenden. Dies sind: in allen Gemeinden der Kirchenge-
meinde March-Gottenheim, 
 
Für Bötzingen 
Frau Margarete Jenne Tel.: 07663 / 6948 
Frau Anneliese Mürtz Tel.: 07663 / 2482 
Für Eichstetten: 
Frau Ingrid Hoff Tel.: 07663/3922 
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Wenn Sie Beratung in Lebenskrisen benötigen, gibt Ihnen Frau Trapp 
vom Caritassozialdienst des Caritasverbandes für den Landkreis 
Brsg. Hochschwarzwald unter Tel.: 0761/8965421 
gerne weitere Auskünfte. 
 
Für den Sachausschuss Caritas der Gemeinden, Rita Fürderer 
 
 
 

Wochenspruch: 
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus. 1.Korintherbrief 3 Vers 11 
 
Der Apostel Paulus erinnert die Christen in Korinth, dass sie von der 
Person des Lehrers (Apostels) wegschauen sollten um sich auf den 
Grund zu besinnen, auf dem sie als einzelne Christen und als christ-
liche Gemeinde stehen. 
 
Es war üblich geworden, dass man die Lehren und Aussagen der ver-
schiedenen christlichen Apostel überhöhte um sich damit gegen-
über anderen Christen abzugrenzen. Spaltung und Konkurrenzden-
ken waren die Folgen. Dies kritisiert Paulus klar und macht deutlich 
um was es wirklich geht. Als Evangelist hatte er einst ein festes Fun-
dament für die Christen in Korinth und anderswo gelegt. Jesus ist der 
Grund auf dem Christen und christliche Gemeinden sich gründen. 
Wo dies nicht der Fall ist, ist der geistliche Tod vorprogrammiert oder 
schon eingetreten. 
 
Jesus ist deshalb der Grund auf dem der Glaube ruht, weil er die 
Vergebung unserer Schuld durch seinen Sühnetod erwirkt hat. An 
dieser geistlichen Wahrheit gibts nichts zu rütteln, wenn man sich als 
Christ bezeichnen will. Dies hat auch Martin Luther wieder ins Zen-
trum gerückt als er vor 500 Jahren die Reformation einleitete. Auch 
ihm ging es nicht um seinen Namen sondern um denselben Grund, 
den Paulus zu Beginn der Christenheit beschrieben hat. Wenn wir 
am Sonntag den Jahrestag der Reformation feiern sollten wir uns 
besonders darauf besinnen. 
 
Werner Wiedemann 
 
Freitag, 29.10.2021  
19:00 Uhr Die Jugend  
19:00 Uhr „Teenkreis sucht den SuperCocktail“ (siehe Flyer)  
     
Sonntag, 31.10.2021  
10:30 Uhr Gottesdienst in der Festhalle  
     
Sonntag, 07.11.2021  
10:30 Uhr Gottesdienst mit Anmeldung  
   unter www.chrischona-eichstetten.de oder online  

EVANGELISCHE GEMEINSCHAFT EICHSTETTEN
Altweg 43, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl
Eichstetten, im Oktober 2021

Liebe Kids und Teens!
Der Sommer ist zu Ende und nach den Herbstferien kommt schon 
Weihnachten in Sicht!
Hier in der Evangelischen Gemeinschaft laufen schon wieder die 
Vorbereitungen für ein neues Weihnachtsmusical. Wegen Corona 
ist es auch bei uns in diesem Jahr ein bisschen anders: wir werden 
nicht eine Aufführung haben, sondern zwei! So können alle Eltern, 
Geschwister und Freunde das Musical live miterleben. Die Auffüh-
rungen werden im Gottesdienst am vierten Advent (19.12.) und an 
Heilig Abend sein.
Unser Musical heißt Odyssee. Es handelt von den vier Königen und 
was sie auf ihrem langen und verwirrenden Weg zum neugeborenen 
König so alles erleben…
Vielleicht warst du in den vergangenen Jahren schon mit dabei, 
oder du wärst vielleicht gerne dabei gewesen? Also wenn du richtig 

Lust hast, die Lieder zu singen und vielleicht eine Rolle übernehmen 
willst, dann sei dabei, wir freuen uns schon auf Dich! Eine kleine Be-
dingung: du solltest mindestens die 2. Klasse besuchen.

Unser Projekt wird am Montag, den 15. November um 17:30 Uhr 
starten. Die Proben werden hauptsächlich montags und donners-
tags stattfinden. Genauere Infos bekommst du noch rechtzeitig be-
vor die Proben beginnen.

Nun warten wir nur noch auf deine Anmeldung!!

Fülle bitte den unteren Abschnitt aus und gib diesen bis spätestens 
zum 10. November deinen Kindertreff-, Jungschar- oder Teenkreis-
leiter zurück oder werfe die Anmeldung in den Briefkasten von Fami-
lie Wittek (Altweg 40, links neben der Treppe). Wir freuen uns auf eine 
große Unterstützung. Es wäre schade, wenn du nicht dabei wärst!

Für Fragen steht Agnes Wittek ( 07663 409379) gerne zur Verfügung.

Dein Musical-Team

"   -----------------------------------------------------------------------------------

  Ja,  ich singe gerne beim Weihnachtsmusical mit, nehme ver-
bindlich an allen Proben teil und bin bei den Aufführun-
gen dabei.

  Ja,   ich möchte eine  kleine  große Rolle spielen.

________________________________________________________
Name

________________________________________________________
Anschrift

________________________________________________________
Telefon-Nr.:

Ich bin in der ________  Klasse und bin _________ Jahre alt

________________________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

"   -----------------------------------------------------------------------------------

Buch- und Kalenderbestellung 
Eine kleine Auswahl an Kalendern, Büchern, Adventskalendern und 
Postkarten haben wir zur Ansicht für Sie vorrätig. Gerne können Sie 
auch die Losungen und andere Andachtsbücher über den Bücher-
tisch bestellen. Die bestellten Artikel bringen wir Ihnen gern nach 
Hause. 
Wir freuen uns, Sie zu folgenden Terminen am Büchertisch im Altweg 
43 begrüßen zu dürfen: 
 
Mittwoch, 10.11. 17.45 – 19.00 Uhr 
Mittwoch, 17.11. 17.45 – 19.00 Uhr 
 
In dieser Zeit können Kalender und andere Medien vorbestellt wer-
den. 
 
Es grüßt Sie 
das Büchertisch-Team 
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Evangelische Gemeinschaft Eichstetten e.V., Altweg 43 
Gemeindeleiter: Bernd Jenne, Tel. 4709 
Im Internet sind wir unter www.chrischona-eichstetten.de zu fi nden!
 
 

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde
Marienstraße 15

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten. 
Diese fi nden unter Berücksichtigung von Schutz- und Hygienekon-
zepten statt. Gäste bitten wir darum, sich vorher anzumelden! 
Das Anmeldeformular und weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.efg-eichstetten.de 

Sonntag
Gottesdienst I: 09.30 – 10.30 Uhr:
Gottesdienst II: 11.00 – 12.00 Uhr 
 
Sie brauchen ein Gespräch, eine Ermutigung, 
jemand der mit Ihnen betet ...? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  
fuer-sorge-telefon@web.de  
Gerne beantworten wir Ihre E-Mail 
oder rufen Sie zurück. 

Hallo liebe Eltern, 
wenn Ihr Kind bei „Flips für Kids“ dabei sein möchte, dann füllen Sie 
bitte die nachfolgende Anmeldung aus und werfen diese bis spätes-
tens 31.10.2021 in den Briefkasten von Edna Kufeld, Bahlinger Str. 7, 
ein! 
Wichtiger Corona-Hinweis: 
Vorbehaltlich der Infektionslage Anfang November und den dann 
geltenden Regelungen möchten wir es den Kindern ermöglichen, 
ohne Maske am Programm teilzunehmen. Daher werden die Kinder 
vor Beginn des Programms einen Corona-Selbsttest durchführen, 
der von geschultem Personal angeleitet und beaufsichtigt wird. 

Ihr „Flips für Kids“ - Team 

"   -------------------------------------------------------------------------------------
 
Hiermit erlaube ich meinem Kind 
 

________________________________________________________
Name: 

________________________________________________________
Alter: 

________________________________________________________
Jahre 
 

________________________________________________________
Anschrift: 
 
bei „Flips für Kids“ am Mittwoch, 03.11.2021, teilnehmen zu dürfen. 
 
Mailadresse und Telefonnummer für kurzfristige Infos und Notfälle: 
 

________________________________________________________
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind ggfs. im 
Eichstetter Nachrichtenblatt und ggfs. im Gemeindebrief der EFG 
Eichstetten e.V. veröff entlicht werden. 

O  ja  O nein 
 

Mein Kind hat folgende – für „Flips für Kids“ relevante – Allergien 
(z.B. Nahrungsmittel o.ä.): 
 

________________________________________________________
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass 
mein Kind vor Beginn des Flips-Programms auf Corona getestet wird 
und bei negativem Testergebnis ohne Maske am Programm teilneh-
men darf. 
 
 
________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

"   -------------------------------------------------------------------------------------
 

„Menschen haben den 
Kopf voller Pläne, 
doch nur der Beschluss 
des Herrn wird ausgeführt.“ 
 
Die Bibel: Sprüche 19,21 
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AUS DEM 
KINDERGARTEN

Besuch des Erntedank-Altar 
Am Montag, den 18.10.21 war die ganze Ein-
richtung unterwegs zur Evangelischen Kirche. 
Zu unterschiedlichen Zeiten gingen alle Grup-

pen, nacheinander, zu Besuch in die Kirche. Gespannt waren alle Kin-
der, was sie wohl erwarten würde in der Kirche. 
Frau Pfarrerin Schneider-Harpprecht begrüßte die Kinder in der wun-
derbar geschmückten Kirche. Wir sangen gemeinsam ein DANKE-Lied 
um Gott für diese reichen Gaben zu danken. Wir schauten uns den Altar 
ganz genau an, was es alles zu entdecken gab. Es war ein wunderbarer 
Ausflug für die Kinder und uns pädagogischen Fachkräfte. Vielen Dank 
an Frau Pfarrerin Schneider-Harpprecht für diese Möglichkeit, an Ernte-
dank mit den Kindern die Kirche zu besuchen. 

NACHRICHTEN 
DER VEREINE

Hauptstraße 32 
Telefon: 07663-948686 
Fax:  07663-912113 
E-Mail:  info@buergergemeinschaft-eichstetten.de 
 
Bürgerbüro im Schwanenhof 
Kostenlose Beratung & Vermittlung von Hilfen für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag:  9:00 bis 12:00 Uhr 
Montagabend:  16:30 bis 18:00 Uhr 
 

Herzlichen Dank 
für die großzügigen Gaben anlässlich des Erntedankfestes der 
evangelischen Kirche! Die Bewohnerinnen der Pflegewohngrup-
pe Adlergarten und die Gäste der Tagespflege wurden reich be-
schenkt beschenkt und haben sich sehr darüber gefreut. 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
leider gab es bezüglich der Beitragszahlungen in diesem Jahr 
Missverständnisse und es wurden teilweise unberechtigte Mah-
nungen verschickt. 
Wir bitten alle davon betroffenen Mitglieder vielmals um Ent-
schuldigung! 

 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
wir möchten euch alle zur alljährlichen Mitgliederversammlung am

Samstag den 13.11.2021, um 18:00 Uhr im Vereinsheim 

einladen.
Tagesordnungspunkte werden sein:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4.  Bericht des Kassierers
5.  Bericht des Kassenprüfers
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Ehrungen
8.  Wünsche und Anträge
9.  Aussprache

Die Wünsche und Anträge müssen bis zwei Wochen vor der Mitglie-
derversammlung in schriftlicher Form beim 1. Vorstand eingereicht 
werden.
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Wir bitten alle aktiven Mitglieder zur Mitgliederversammlung ihren 
Fischereischein und ihren Mitgliedausweis zur Verlängerung mit zu 
bringen.

Wir bitten darum, dass, wer an der Mitgliederversammlung teilneh-
men möchte, die Corona 3G-Regel, geimpft, genesen, getestet, be-
achtet. Dies wird vor der Versammlung überprüft.

Im Vereinsheim gilt Maskenpflicht. Die Kontaktdaten aller anwesen-
den Mitglieder werden erfasst.

Auf euer Kommen und euer Interesse freut sich die Vorstandschaft.

Mit freundlichen Grüßen und ‚,Petri Heil‘‘ für 2022
der 1. Vorstand 

 

Einladung zum Königsschießen
Herzliche Einladung an alle aktiven und passiven Mitglieder des KKS-
VE zum diesjährigen Königsschießen am Sonntag, dem 7. November 
2021 von 13:00 bis 15:00 Uhr im Schützenhaus Eichstetten.
Der Modus hat sich für dieses Jahr geändert: Es werden fünf Schüs-
se pro Teilnehmer auf LG oder LP Scheiben abgegeben (je nach ge-
wählter Waffe). Die Nachkommastellen zählen zum Ergebnis. Es kann 
mit einer eigenen oder einer Vereinswaffe geschossen werden.
Aufgrund der aktuellen Coronaverordnungen herrscht innerhalb 
des Schützenvereins (in allen geschlossenen Räumen) 3G, Masken-
pflicht und Kontaktdatenerfassung, solange man nicht einen festen 
Platz einnimmt. Der Schülerausweis gilt als Testnachweis. Auf den 
offenen Ständen und im Freien wird kein 3G-Nachweis benötigt, es 
gilt jedoch trotzdem eine Maskenpflicht, sowie die Kontaktdatener-
fassung. Die Masken können auf dem Stand, sowie beim Essen und 
Trinken abgezogen werden.
 
 

Er ist wieder soweit – Adventskalender des Lions Club Kaiser-
stuhl Breisgau 
Der erste Verkaufstag findet tra-
ditionell am letzten Samstag im 
Oktober auf dem Wochenmarkt in 
Endingen statt. 
 
Am 30. Oktober 2021 begrüßen die 
Lions-Club- Mitglieder von 9:00 bis 
13:00 Uhr die Käufer des Advents-
kalenders mit einem Stück Hefe- 
zopf auf dem Marktplatz. 
 
Gespendet wurde der meterlange Hefezopf von regionalen Bäcke-
reien. 
 
Im diesjährigen Lions-Glücks-Adventskalender stecken ca. 300 Ge-
winne im Einzelwert von 25 bis 1.500 Euro. Der Gesamtwert aller 
Preise beträgt über 21.000 Euro 
 
Der Club dankt den vielen Sponsoren aus der Region für die Spen-
de der hochwertigen Preise. Nur durch deren Mithilfe kann der 
Lions-Adventskalender entstehen, der für 5 Euro zu erwerben ist. 
 
Herzlicher Dank gebührt der Künstlerin Michelle Hothum, die beim 
Wettbewerb zum Thema „Solidarität“ teilnahm, der in Kooperation 
von Lions Club Kaiserstuhl-Breisgau und „Kunst,Natur,Kaiserstuhl 
e.V.“ im Jahre 2020 ausgerichtet wurde. Von den Besuchern der 
gleichnamigen Ausstellung, die sowohl präsent in der Endinger 
Kornhalle, als auch online durchgeführt wurde, belegte das Bild „Un-

der Love‘s Wings“ (Unter den Flügeln der Liebe - Originalradierung: 7 
cm x 10 cm) den zweiten Platz und wurde somit in Ausschnittgröße 
für das Adventskalender-Cover im Jahre 2021 gewählt. 
 
Michelle Hothum wird am 30. Oktober ebenfalls am Lions-Advents-
kalender-Stand sein und mit den Käufern gerne über Ihre Auslegung 
zu ihren Engeln sprechen: “Engel sind für mich Botschafter der Liebe. 
Sie haben nicht nur zu Weihnachten ihre Bedeutung. Die Engel re-
präsentieren Schönheit, Zartheit, Harmonie und Lebensfreude. Sie 
sollen daran erinnern, dass es mehr gibt, als das, was wir um uns he-
rum sehen.” 
 

 

NABU Kaiserstuhl

Am Freitag, den 5. November, findet ein Vortrag des NABU-Kaiser-
stuhl zu dem Thema „Auch Schmetterlinge ziehen, nicht nur Vögel“ 
statt. 
Die Veranstaltung beginnt um 19:30 im Gasthaus Rössle, Nebenzim-
mer, in Alt-Vogtsburg. 
Der Vortrag erfolgt durch Jürgen Hensle vom NABU Kaiserstuhl. 
Der Beitrag beträgt 5 Euro, für NABU Mitglieder 3 EURO, Kinder frei. 
Um Anmeldung wegen Einhaltung der Corona-Regeln wird gebe-
ten bei Andreas Galli, E-Mail: a.galli@nabu-kaiserstuhl.de oder Tel.: 
07662-8206 
 

 

Vorschau 
Herren 
Sonntag 31.10.2021 
13:00 Uhr SC Eichstetten II - SG Broggingen/Tutschfelden II 
15:15 Uhr SC Eichstetten I - SG Broggingen/Tutschfelden I 
 
Frauen 
Sonntag 31.10.2021/ Bezirkspokal Achtelfinale 
17:00 Uhr FV Hochburg Windenreute - SC Eichstetten
 Spielort: Sportplatz Windenreute 
 
Jugend 
Samstag 30.10.2021 
9:30 Uhr E1 SC Eichstetten – SG Riegel 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
10:45 Uhr E2 SC Eichstetten 2 – FC Bötzingen 2 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
12:00 Uhr D2 SC Eichstetten 2 – FV Hochburg 
                                      Windenreute 2 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
13:30 Uhr B-Jugend SG Eichstetten – SC Holzhausen 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
14:00 Uhr D1 SG Tutschfelden – SC Eichstetten 
  Spielort: Sportplatz Tutschfelden 
16:30 Uhr C1 SG Biederbach – SG Bötzingen 
  Spielort: Sportplatz Prechtal 

Sonntag 31.10.2021 
10:30 Uhr C2 SG Neuenburg – SG Bötzingen 2 
  Spielort: Sportplatz Steinenstadt 
11:00 Uhr B-Juniorinnen  SC Eichstetten – SG Jahn Freiburg 
  Spielort: Sportplatz Eichstetten 
12:00 Uhr A-Jugend SG Rieselfeld – SG Eichstetten 
  Spielort: Sportplatz Freiburg Rieselfeld 
 

Kurzfristige Spielverlegungen oder Absagen werden auf unse-
rer Homepage (www.sc-eichstetten.de) bekanntgegeben 
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Ergebnisse 
Herren 
Riegler SC I - SC Eichstetten I  1:1 
Torschütze: Markus Rinklin 
 
Frauen 
SC Eichstetten - SG ESV/PSV Freiburg  7:1 
Torschützin: 5x Annabelle Köhl, 2x Daniela Danzeisen 
 
Jugend 
E1 SV Hochdorf - SC Eichstetten  20:0 
D2 SG Breisgau 2 - SC Eichstetten 2  3:0 
D1 SC Eichstetten – SG Hecklingen  3:0 
B-Juniorinnen  SC Eichstetten – VFR Vörstetten  1:0 
E2 SG Weisweil 2 - SC Eichstetten 2  5:2 
B-Jugend SG Buchholz - SG Eichstetten  2:4 
A-Jugend SG Eichstetten – SG Sasbach  2:3 
C2 SG Bötzingen 2 – SG Ehrenkirchen  0:4 
 

Luca-App auf dem Sportplatz 
Liebe Besucher/Innen unserer Sportanlage, zur Kontaktnachverfol-
gung verwenden wir ab SOFORT die Registrierung über die Luca-
App. Bei Betreten des Sportgeländes bitten wir Sie deshalb, den am 
Eingang ausgehängten QR-Code mit Ihrer Luca-App zu scannen. Der 
Check-in erfolgt dann automatisch. Nach Verlassen des Geländes 
einfach über die App auschecken und fertig. Wir werben sehr für 
die kostenlose Luca-App, da künftig papierlos und schnell auf dem 
Gelände eingecheckt werden kann. Es wird auch weiterhin möglich 
sein mit den ausgefüllten Formularen aus Papier unser Sportgelände 
zu besuchen. 
Wir bedanken uns für Eure Unterstützung! 
 

 

Sportclub Eichstetten
Abt. Jugend

Bericht: B-Jugend SC Buchholz - SC Eichstetten  2:4 
0:1 Marek Vorlage Ben 12.min 
0:2 Marlon nach Ecke 22.min 
0:3 Marek 20.min0:4 Leon 36.min 
1:4 55.min 
2:4 57. min 
Jörg Wilhelm/ Trainer 

Bericht F-Jugend Turnier 
Bei unserem 2. FUNino-Turnier am vergangenen Sonntag in Böt-
zingen behauptete sich unsere F-Jugend bei strahlendem Sonnen-
schein in insgesamt drei Spielen erfolgreich gegen den FC Bötzin-
gen und den SV Endingen. Spielerisch hat sich die Mannschaft sehr 
verbessert und das Trainerteam freute sich sehr, dass die neuen 
Trainingsansätze in den Spielen von den Kindern auch umgesetzt 
werden konnten. So wurden in diesem Turnier einige Tore für uns 
geschossen und die Junioren verließen mit stolzer Brust und einer 
Menge Spaß das Spielfeld. 
 
 
Spielbericht E2 23.10.2021 
Zum zweiten Auswärtsspiel durfte die E2 nach Forchheim reisen. 
Dort trafen sie auf die SG der Gemeinden Weisweil, Wyhl und Forch-
heim. Nach dem die Schiedsrichterlegende Eugen Baumann das 
Spiel angepfiffen hatte, starteten die „Gelrebli“ konzentriert und 
zielstrebig auf das Tor der „Herdäpfel“. Bei einem zwischenzeitlichen 
Blick auf das Geläuf, passte die zuvor genannte Gedankenverknüp-
fung mit dem Gemüse ganz gut. 

In den ersten 10 Minuten hatten die Jungs(+Mädel) des SCE einige 
Eckbälle, die jedoch nichts einbrachten. Bis zur Halbzeit ging es dann 
unspektakulär hin und her. Die zweite Hälfte konnte nur besser wer-
den. 

Ob es nun für die Gäste besser wurde lassen wir einmal dahingestellt. 
Jedoch ging es nun Schlag auf Schlag. Innerhalb von zwei Minuten 
bekam der SCE je ein Konter- und ein Freistoßtor eingeschenkt. 

Kurz darauf folgte sogar noch das 3:0. Die Mannschaft kämpfte sich 
nun mehr ins Spiel und kam durch Kuzey zum 1:3. Kurz darauf fiel 
jedoch das 4:1, aber auch nun gaben die Kids von Michael Schmidt 
nicht auf. Kapitän Michael Adejoro konnte fünf Minuten vor Schluss 
das 2:4 erzielen. Mitten in die letzten Angriffsbemühungen der Gäste 
kam der Treffer zum 5:2 Endstand. 

Letztendlich ging der Sieg der SG völlig in Ordnung. Sollten im 
nächsten Spiel die Abwehrfehler und das vergeben von Torchancen 
abgestellt werden, springen am Ende auch wieder drei Punkte für 
die E2 heraus 

 
 

Mitgliederversammlung 2021 
Zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 des Vereins für Kinder- 
und Jugendarbeit Eichstetten e.V. 

am Mittwoch, den 17. November 2021 um 19:30 Uhr 
 
laden wir alle ordentlichen Mitglieder des Vereins herzlich ein. Auf-
grund der steigenden Infektionszahlen und dem zur Verfügung ste-
henden Raum können dieses Jahr leider keine Gäste teilnehmen.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail bis zum 12.11.2021 an vor-
stand@kiju-eichstetten.de, um die Örtlichkeit entsprechend vor-
bereiten zu können. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 
3G-Regeln statt, ein Nachweis sowie eine medizinische Maske sind 
erforderlich. 
 
Die Veranstaltung findet in der KiTa Wunderland in Eichstetten 
(Schulstr. 5) statt. 

Es sind die folgenden Tagesordnungspunkte vorgesehen: 
 
1.  Begrüßung 
2.  Tätigkeitsbericht 
3.  Ausblick 
4.  Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfung 
6.  Entlastung des Vorstandes 
7.  evtl. Übernahme Förderung des Naturkindergarten 
8.  Wahlen: 
 Nachwahl eines dritten Beisitzers (anhängig von Punkt 7) 
9.  Wünsche, Anträge 
10.  Verschiedenes 
 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 
 
Für den Vorstand 
Sacha Frenkel, Anita-Augspurg-Str. 1b, 79346 Endingen 
07642/9280450 | kontakt@kiju-eichstetten.de 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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INFORMATIONEN AUS DEN 
NACHBARGEMEINDEN

 

 
   
Herbstsaison neigt sich dem Ende 
Letzte Veranstaltungen in 2021 
 
Sonntag, 31.10., 16-19 Uhr  
Dienstag, 9.11., 15-18 Uhr 
Der herbstbunte Kaiserstuhl vor der Linse 
In Kleingruppen erkunden Sie mit der eigenen Kamera besondere Orte mit interessanten 
Fotomotiven. Der Foto-Treff richtet sich an Fortgeschrittene mit guten Grundkenntnissen. Es besteht 
die Möglichkeit zum Austausch und zur Vertiefung der eigenen Interessen und Fertigkeiten im 
Umgang mit der Kamera. Info Treffpunkt und Anmeldung bei Sebastian Schröder-Esch unter 
www.fotospaziergang.net 
 
Sonntag, 28.11., 14.30-17 Uhr 
Wintergäste im NSG „Gewann See“ 
Nordische Gäste wie Silberreiher und Gänsesäger, aber auch Bergpieper, Kornweihe und Eisvogel 
lassen sich in den Feuchtwiesen und entlang der Dreisam entdecken. Treffpunkt direkt an der 
Dreisambrücke (L 116) zw. Neuershausen und Bötzingen (Parken beim Sportplatz), Frank Wichmann, 
7 €. Bitte Fernglas mitbringen. 
 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen, holen Sie sich Tipps und Informationen oder 
lassen Sie sich von uns ganz persönlich beraten. Wir zeigen die Fotoausstellung der faszinierenden 
Makroaufnahmen von Wildblumensamen von Bernd Gassmann. 
Hinweis: Bitte beachten Sie die 3-G-Regel. Einlass nur mit Mund-Nasenschutz. 
 
Öffnungszeiten bis 30. Oktober: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr, Samstag 15-17 Uhr 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an unseren Exkursionen bzw. 
Veranstaltungen und verabschieden uns am 1. November in die Winterpause, um das neue 
Programm für das Jahr 2022 zusammenzustellen. 
 
Kontakt + Information: 
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V. 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber 
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen 
Tel:  07668 7108 80 (Mo + Do  10-12 Uhr)   
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
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Der herbstbunte Kaiserstuhl vor der Linse 
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Nordische Gäste wie Silberreiher und Gänsesäger, aber auch Berg-
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Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de

www.naturzentrum-kaiserstuhl.de
 

SONSTIGES

Startschuss: Weihnachten im 
Schuhkarton 2021 – Weihnachts-
freude + Gottes Liebe erfahrbar 
machen 

Mit kleinem Aufwand können auch Sie wahre Wunder bewirken! 
Das Weihnachtsfest liegt zwar noch in einiger Entfernung, doch 
die alljährliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat am 
01.10.2021 schon wieder begonnen. 
Kinderaugen beginnen wieder zu leuchten und Kinderherzen 
erstrahlen - denn für viele Kinder ist Ihr Schuhkarton das erste, 
meist auch das einzige Geschenk, was sie jemals bekommen. Ver-
gessenen Kindern wird so ein neues – vielleicht auch erstes Ge-
fühl von Liebe gegeben. 
 
Während Ihre Geschenke mit Ihren persönlichen Grüßen Nächs-
tenliebe und Gottes Liebe für die beschenkten Kinder mit eigenen 
Händen greifbar machen, wird in den Herzen der Kinder die zentrale 
Botschaft für jeden Menschen: „Du bist nicht vergessen. Du bist 
geliebt - und du bist wertvoll.“ spürbar. 
 
ACHTUNG: Wichtiger Zusatztipp zu CORONA – Zeiten 
Wer zurzeit zu den vielen Menschen gehört, die nicht gerne ein-
kaufen und ihre Einkäufe auf das nötigste beschränken: auf der 
Internetseite* gibt es die Möglichkeit unter dem Punkt „Online 
Schuhkarton vorbestellen“ (per Weiterleitung zu https://www.
online-packen.org/) online einen Geschenkkarton zu packen und so 
eine besondere Weihnachtsfreude zu bereiten. 
 
Die bunten Kartons der Weihnachtsaktion helfen den Kirchenge-
meinden, Brücken vor Ort zu bauen und so entstehen vielerorts weit 
über die Aktion hinausreichende Beziehungen. 
In der Abgabewoche vom 8.-15.11.2021 müssen die Päckchen dieses 
Jahr wieder an einer der zentralen Sammelstellen der Region abge-
liefert und für den Transport kontrolliert werden. Für einen fristge-
rechten Transport der Päckchen zur Sammelstelle, ist die Abgabe der 
Päckchen bis zum 14. November abends auch dieses Jahr gerne 
wieder möglich bei 
 
Fam. Annely + Wolfgang Stein, Altweg 41, Eichstetten 
Tel. Rückfragen: nachmittags unter 07663/2821  

Jeder Geschenkkarton benötigt eine „Starthilfe“ von 10€, um auf die 
Reise gehen zu können und ein Kind am „Fest der Liebe“ glücklich 
machen zu können, weshalb Geldspenden (Quittung möglich!) ge-
nauso erforderlich sind und daher auch sehr dankbar empfangen 
werden. Weitere Informationen gibt es im Internet* und auf den 
Flyern, die an verschiedenen Stellen ausliegen. * 
www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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150 Euro einsparen! 
Mit dem Stromspar-Check sparen Haushalte bei Strom, Wasser und 
Heizen jährlich bis zu 150 Euro ein. Die erfahrenen Zweier-Teams 
geben praktische Tipps zum energieeffizienteren Nutzungsverhal-
ten und helfen mit kostenlosen Soforthilfen: z.B. LEDs, schaltbaren 
Steckerleisten, wassersparenden Duschköpfe etc. So können Ener-
gieverbrauch und -kosten sofort reduziert werden. 

Die Beratung findet am Telefon und bei einem Hausbesuch statt, zu-
sätzlich gibt es auch die Online-Beratung und die Beratung in der 
Sprechstunde. 

Den Stromspar-Check können alle Haushalte kostenlos nutzen, die 
Sozialleistungen beziehen oder deren Einkommen unterhalb der 
Pfändungsfreigrenze liegt. 
Seit 2008 gibt es diese bundesweite Initiative, in der der Deutsche 
Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klima-
schutzagenturen Deutschlands (eaD) die Bekämpfung von Ener-
giearmut und die Erreichung von Klimaschutzzielen verknüpfen. 
Gefördert wird das erfolgreiche Projekt vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, und nukleare Sicherheit im Rahmen der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative. Weitere Förderer sind der Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald, die Elektrizitätswerke Schönau und das 
Autohaus Krüger in Bad Krozingen. 

Anmeldungen: 
telefonisch unter 0761/8965-459 oder per mail: 
stromspar-check@caritas-bh.de. 

Weitere Informationen: www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de 

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg:
Individuelle Reha bei Post-Covid
Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung, Muskel-
schwäche, Depression - die gesundheitlichen Beschwerden nach 
einer überstandenen Corona-Erkrankung können vielfältig sein. Die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg kann Be-
troffenen helfen, wieder in den Alltag und den Beruf zurückzukom-
men. Mit einer individuell auf die Beschwerden zugeschnittenen Re-
habilitationsmaßnahme können Versicherte eine »Post-Covid-Reha« 
erhalten. Die Antragstellung erfolgt schnell und unbürokratisch 
über die landesweiten Ansprechstellen für Prävention und Reha der 
DRV Baden-Württemberg.

Betroffene erhalten in einer Reha-Klinik einen Behandlungsplatz, 
der konkret auf die Symptome zugeschnitten ist: Neben Atem- 
und Ergotherapie werden unter anderem Ausdauertraining, Kran-
kengymnastik sowie bei Bedarf Psychotherapie angeboten. Die Be-
handlungen sollen dabei helfen, die körperliche Leistungsfähigkeit 
wiederzuerlangen.

Post-Covid-Rehabilitationen kommen sowohl für Betroffene in Fra-
ge, die dies als Anschlussheilbehandlung nach einem Klinikaufent-
halt benötigen. Aber auch Genesene, die länger als zwölf Wochen 
nach einer Corona-Erkrankung weiterhin krankgeschrieben sind, 
sollten sich an ihre behandelnde Ärztin oder ihren Arzt wenden und 
eine Post-Covid-Reha beantragen.

Adressen und Telefonnummern der Ansprechstellen für Prävention 
und Reha in ihrer Nähe finden Interessierte unter 
www.drv-bw.de/ansprechstelle

Ende
des 

redaktionellen Teils



Haushaltshilfe gesucht
alle 10 Tage 3 Stunden. • Mobil: 0151/515 358 46 

Für die große Anteilnahme durch Wort und Schrift, 
Blumen und Geldspenden, die wir beim Heimgang meiner 
lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Karin Riehle
geb. Hiller

*21.03.1943      † 05.10.2021

entgegennehmen durften, ein herzliches DANKESCHÖN.

Besonders danken wir
– Pfarrerin Schneider-Harpprecht für die tröstenden Worte
– Intensivstation Kreiskrankenhaus Emmendingen
– DRK Ortsverein Eichstetten
– Dr. Ursula Maaßen für die fürsorgliche medizinische Betreuung
– Sozialstation Bötzingen für die liebevolle Betreuung
– dem Bestattungsunternehmen Zimmerlin für die einfühlsame Hilfe
– und allen, die sie mit uns auf  ihrem letzten Weg begleitet haben.

Eichstetten, im Oktober 2021 Jörg Riehle

D R I N G E N D
Selbstständige berufserfahrene MFA

(m/w/d)

für Vollzeit- / Teilzeitstelle in Praxis 
für Allgemeinmedizin in Eichstetten gesucht. 

Wir bieten:
• übertarifliche Bezahlung • flexible Urlaubsregelung

• freundliches und kollegiales Team 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
D. Strohmaier / Dr. U. Maaßen 

Tel. 0171 484 02 20 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Geräteschuppen/Scheune dringend gesucht!  
Geräteschuppen oder Scheune zur Miete oder zum Kauf 

in Eichstetten oder naher Umgebung gesucht. 
Tel. 07663 / 942046 



Lokal, Regional, Genial
Die Adresse in ihrer Region

Lokal, Regional, Genial
Special

636 UMKRICH  GOTTENHEIM  BÖTZINGEN  EICHSTETTEN  MARCH

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 0761 - 8 70 68 53,  mobil: 0174 - 3 34 74 85

Beratung  Planung
Montage  Kundendienst
Waidmattenstraße 6
79232 March-Buchheim

Tel.: 07665 / 13 43
Fax: 07665 / 48 03

www.schmieder-fenster-tueren.de
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-     Maurer- und 
      Betonbauarbeiten aller Art
-     Erd- u. Kanalisationsarbeiten
-     Aus- u. Umbauten
-     Altbausanierung
-     Abrissarbeiten
-     Betonsanierung
-     Reparaturarbeiten

Harald Wurch
Bauunternehmung
Meisterbetrieb im 
Hoch- u. Tiefbau

Im Winkel 14
79232 March

Tel. 07665 - 947 58 27 
Fax 07665 - 947 58 26

Handy 0171 - 427 48 37

Worauf bei einer Markise zu achten ist
Eine Markise setzt optische Akzente und ist für jede Terrasse 
und jeden Balkon eine nützliche Investition. Sie bietet Schutz 
vor Sonne, aber auch vor Wind, Regen und neugierigen 
Blicken. Vor dem Kauf und/oder der Montage durch einen 
Fachbetrieb sollte man allerdings erst einmal prüfen, ob die 
örtlichen Bauvorschriften eine Markise überhaupt zulassen. 
In der Regel können Markisen an Hausfronten, die nicht zur 
Straße liegen, angebracht werden, ohne dass man eine Gene-
hmigung bei der Stadt beantragen muss. Im Straßenbereich 
sind dagegen fast immer Au�agen zu erfüllen. Meist geht es 
dabei um die Optik oder die Frage, wie viel Zentimeter weit 
die Markise in den Straßenraum ragen darf. Klar, eine Markise 
kann man selber an die Wand bauen, doch da gibt es die CE-
Norm DIN-EN 13561 – und sie stellt hohe Anforderungen an 
den Heimwerker:
O�ene Gelenkarmmarkise: Sie ist geeignet, wenn die bauli-
che Situation für den nötigen Wetterschutz der Markise sorgt. 
Tuch und Markisenarme sind auch im eingefahrenen Zustand 
o�en zu sehen und somit nicht geschützt. 
Hülsenmarkisen: Beim Einfahren wird das Tuch in einer 
Hülse wettergeschützt aufgerollt. Das Ausfallpro�l – daran ist 
der Volant befestigt – schließt hier mit den Gelenkarmen das 
Tuch und die innen liegende Technik in der Hülse ein. Somit 
sind wesentliche Teile der Markise geschützt. 

Kassettenmarkisen (Vollkassette): Sie bieten einen opti-
malen Wetterschutz, denn Tuch und Markisenarme ver-
schwinden beim Einfahren vollständig im Innern der Markise. 
Tuch und Technik liegen unsichtbar und sicher. Große Markis-
en sollten besser immer als Kassettenmodell gewählt werden
Gestänge: Sie bestehen immer aus Aluminium, das wetter-
fest eloxiert ist, Schrauben und Bolzen sind aus Edelstahl.
Markissensto�e: Sie sind UV-beständig und als Schutz vor 
UV-Strahlung geeignet – meist besteht eine Wahlmöglich-
keit in Sachen „Lichtschutzfaktor, Wärmeschutz und Licht-
veränderung“. Die Sto�e können auch wasserdicht sein. 
Übrigens: Beschichtetes, besonders lichtechtes Acrylgewebe 
erhöht die Hitzedämmung und die Lebensdauer einer Markise. 
Handkurbel: Für kleine Markisen reicht eine Handkurbel, an-
sonsten ist der Elektromotor zu empfehlen.
Motorantrieb und Wettersensoren: Ein Rohrmotor 
übernimmt das Ein- und Ausfahren der Markise. Er kann 
mit einer leicht zu installierenden Wetterstation gekoppelt 
werden, welche die Markise entsprechend der Sonnen- und 
Windwerte automatisch einfährt, bevor sie beschädigt wird. 



    
Wandgestaltung • Bodenbeläge • Fassaden

Lothar Kenk Malerbetrieb GmbH

Schlossmattenstraße 9a • 79268 Bötzingen • Tel.: 07663 912 93 03
Handy: 0176 32 41 51 69 • E-Mail: info@kenk-malerbetrieb.de

Der LEISELHEIMERHOF
freut sich auf Ihren Besuch, offen Mi., Do u. Fr. ab 17.00 Uhr, 

Sa. + So. ab 12.00 Uhr und ab 17.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche 

Immer wieder sonntags Großes Frühstücksbuffet
Fam. Frey und Güthlin, 79361 Sasbach-Leiselheim

Tel. 07642 92 89 20 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Frauenarztpraxis 
Dr. Karin Schneidenberger
Goethestraße 21  |  79356 Eichstetten  |  Tel. 07663- 46 33

Unsere Praxis sucht
MFA ggf. med. Fachpersonal zur Aushilfe

Montagvormittag 4 Std. - Freitagvormittag 3 Std.
bei Interesse bitte schriftliche Bewerbung

Wegen Urlaub am Donnerstag, 4. Nov. u. Freitag, 5. Nov.
bleibt die Praxis geschlossen.





Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Allgemeiner Notdienst
Polizeinotruf  110
Polizeiposten  Bötzingen 07663 6053-0
   Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Feuerwehrkommandant Mathias Meier 608465
Feuerwehrhaus 949349, Fax: 9129416

Deutsches Rotes Kreuz  Info@drk-eichstetten.de
Bereitschaft Eichstetten  4743
Claudia Hornecker

Strom: Netze BW GmbH
Störungsmeldestelle 0800 3629477
Regionalzentrum Rheinhausen

Wasser: 
Wassermeister M. Wiedemann 1862 oder 607140

Gas:  badenova AG & Co. KG

Störnummer:  0800 2767767

Unfallrettungsdienst und Krankentransport 
Notruf 112
Giftnotruf Zentrale 0761 19240
Krankentransport 0761 19222

Zahnarzt 0180 322255541
Auskunft bei DRK Freiburg 

Kinderärztlicher Notdienst 116 117

Tierärztlicher Notdienst 
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Haustierarzt.

Notfalldienst Ärzte  116 117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Baden-Württemberg
Am Wochenende und an Feiertagen
von 8.00 bis 8.00 Uhr
Nachts von 18.00 bis 8.00 Uhr
Mi. u. Fr. von 16.00 bis 8.00 Uhr

Soziale Dienste
Bürgergemeinschaft Eichstetten
Bürgerbüro Schwanenhof
Mo - Fr.:  09.00 - 12.00 Uhr  948686
Mo. abends: 16.30 – 18.00 Uhr Fax: 07663 912113

Kirchliche Sozialstation 
und Bürgergemeinschaft  07663-8969-263
Tagespflege im Schwanenhof 
Hauptstraße 32-34, 79356 Eichstetten

Migration und Integration 07663 / 9429595
derzeit nur telefonisch Mobil 0159 / 04370819

Beratungsstelle für ältere  
Menschen und deren Angehörige
Renate Brender, Dipl.-Sozialarbeiterin
Christiane Gehring, Dipl.-Sozialpädagogin
Hauptstraße 25 79268 Bötzingen
Beratung-senioren@gmx.de  07663-9148835

Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.
Häusliche Alten- und Krankenpflege, 
Hauswirtschaftliche Dienste  07663-8969-210
Hauptstraße 25 79268 Bötzingen 

Sprechstunde für Angehörige 
von Menschen mit Demenz
Frau Regina Schultis 07663-8969-260

Hospizdienst Eichstetten-Bötzingen-Gottenheim
Begleitung von Schwerkranken,  0160 96837846
Sterbenden u. deren Angehörigen 07663 3757

Fachstelle Kindertagespflege
Franziska Baur
kindertagesbetreuung@lkbh.de 0761-2187-2637

Telefonverzeichnis
Bürgermeisteramt
Zentrale 9323-0  gemeinde@eichstetten.de
Fax 9323-31 www.eichstetten.de 

Gudrun Ehret  ehret@eichstetten.de
Meldeamt 9323-11

Sybille Erschig  erschig@eichstetten.de
Meldeamt 9323-11
Steuern und Veranlagung -17

Sandra Kern kern@eichstetten.de
Standesamt, Friedhofsverwaltung  9323-13
Vorzimmer Bürgermeister

Michael Bruder  bruder@eichstetten.de
Bürgermeister  9323-13

Susanne Leschzinski  leschzinski@eichstetten.de
Infostelle/Bürgerservice,  9323-14
Fundbüro, Nachrichtenblatt

Lothar Höfflin  hoefflin@eichstetten.de
Soziales, Renten  9323-15

Katja Schöpflin  schoepflin@eichstetten.de
Projektstelle  9323-16

Ulrich Porsche  porsche@eichstetten.de
Hauptamtsleiter  9323-18

Giuliana Ivancic  ivancic@eichstetten.de
Liegenschaften und Vermietung  9323-19

Michael Hagin  bauen@eichstetten.de
Bauwesen 9323-25   

Dennis Dirner  dirner@eichstetten.de
Rechnungsamtsleiter 9323-20

Sonja Hagin  hagin@eichstetten.de
Gemeindekasse 9323-21

Thomas Fuß  jugendreferat@eichstetten.de
Jugendreferat 0171 7718412

Sprechstunden beim Bürgermeisteramt:
Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
Mo.  14.00 - 19.00 Uhr

Bauhof  bauhof@eichstetten.de
Dorfgraben 14 4341

Adolf-Gänshirt-Schule  3788
Offene Ganztagsbetreuung  ogb@eichstetten.de
Frau Michaela Krah  07663-91 29 35 0 /
Herr Thomas Fuß 0171 7718412
Jugendclub  99784
Ev. KiTa am Weinberg  2333
Kita Wunderland  wunderland@eichstetten.de
Kleinkindbetreuung  914061
Schulstr. 5 
Naturkindergarten am Breitenwegerhof
naturkindergarten@eichstetten.de

Impressum 
Herausgeber: Bürgermeisteramt
79356 Eichstetten  am Kaiserstuhl
verantwortlich für den  redaktionellen Teil:
Bürgermeister Bruder oder Stellvertreter
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag
Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11
e-mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Apotheken
Nacht- und Sonntagsdienst

Samstag, 30.10.2021:
Sonnenberg-Apotheke Opfingen 
Tel.: 07664 - 15 52
Freiburger Str. 8, 79112 Freiburg (Opfingen) 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 31.10.2021:
Europa-Apotheke Breisach 
Tel.: 07667 - 94 20 55
Richard-Müller-Str. 3 C, 
79206 Breisach am Rhein 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Montag, 01.11.2021:
Rebtal-Apotheke Tiengen 
Tel.: 07664 - 91 07 00
Im Maierbrühl 3, 79112 Freiburg (Tiengen) 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Dienstag, 02.11.2021:
Adler-Apotheke in der March 
Tel.: 07665 - 93 05 16
Dorfstr. 1, 79232 March, Breisgau (Hugstetten) 
Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr

Mittwoch, 03.11.2021:
Apotheke am Gutshof Umkirch 
Tel.: 07665 - 5 16 26
Hauptstr. 9, 79224 Umkirch 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

Donnerstag, 04.11.2021:
Apotheke am Rathaus Reute 
Tel.: 07641 - 91 29 12
Hinter den Eichen 6, 79276 Reute, Breisgau 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr

Freitag, 05.11.2021:
Bären-Apotheke in der March 
Tel.: 07665 - 22 52
Hauptstr. 39, 79232 March, Breisgau (Buchheim) 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr

Jugendbücherei Eichstetten
jugendbuecherei.eichstetten@t-online.de
derzeit geschlossen  07663-949112

Jugendmusikschule 
Mittlerer Breisgau

Vörstetter Straße 3, 79194 Gundelfingen
Postfach 1125, 0761 589891
 Fax. 0761 589893

Recyclinghof
Bruckmatten 31, Gewerbegebiet
Mittwoch von 18.30 bis 20.30 Uhr 
Annahme von Zeitungen/Zeitschriften, Papier, 
Pappe, Schrott, Kupfer, Messing, Gras- und Hecken-
schnitt, Elektrogeräte, Bildschirme, Fernsehgeräte

Recyclinghof Bötzingen  
Schlossmattenstraße 23
Öffnungszeiten:  Mi.  17.00 - 20.00 Uhr
  Samstag  9.00 - 14.00 Uhr

Annahme von Kühlschränken, 
Gras- und Heckenschnitt


